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Homologationsblatt No. 184 von 1964.

Ventile: Jede der Ventilgrößen, die auf dem Homologationsblatt

angegeben sind, darf in jedem der homologierten Zylinderköpfe

verwendet werden.

Die Abgassammelrohre müssen innerhalb der vorderen Hilfs -

rahmenseite verlaufen, wenn keine Nachweise für eine andere

Konstruktion aus der damaligen Zeit vorliegen.

Die Lage des hinteren Hilfsrahmens darf nicht modifiziert werden.

Die Aufhängung kann mit Nylonbuchsen ausgeführt sein, jedoch

ist die Verwendung von Uniball-Gelenken (Rosejoint) nicht zu -

lässig.

Maximal homologierte Dimensionen zur Homologation Nr. 100:

Felgenbreite: 203,2 mm/8 Zoll

Spurweite vorne: 1.350 mm

Spurweite hinten: 1.410 mm

Der von der Firma ATS-Evolution (Arcueil, Frankreich) für den

Jaguar E in Aluminium gefertigte Motorblock mit 3781 ccm wird als

Nachbauersatzteil akzeptiert. Vorstehendes gilt für GTS-

Fahrzeuge der Periode F. Alle Ersatzteile tragen eine

Seriennummer des nachfolgenden Typs: ATS 95/02/***.
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Bull. 326: Jaguar-E, Hom.-Nr. 100

Nur die im Blatt Nr. 100/A homologierten Getriebeübersetzungen

sind zulässig. Es wird nur das periodenspezifische ZF-5-Gang-

Getriebe mit dem Gußeisengehäuse akzeptiert. Vorstehendes gilt

für GTS-Fahrzeuge der Periode F.“

DMSB-GRUPPEN
s GRUPPE G – ERINNERUNG
Ab dem 01.01.2012 sind in der Gruppe G nur Fahrzeuge zugelas-

sen deren Erstzulassung nicht länger als 25 Jahre zurückliegt, wo-

bei das betreffende Fahrzeug bis zum 31.12. des 25. Jahres nach

der Erstzulassung startberechtigt ist (siehe Artikel 3 der Gruppe-

G-Bestimmungen).

s GRUPPE G – LEISTUNGSPRÜFSTAND
Ab sofort ist in Artikel 23.1.4 der Gruppe-G-Bestimmungen der

Prüfstand Superflow SF 880 (Messtoleranz +/- 5 %) zu ergänzen.

s GRUPPE G – VERWENDUNG VON GETRIEBEN
Der Artikel 10 des Gruppe-G-Reglements wird dahingehend prä -

zisiert, dass die Kombination von Getriebe- und Differen -

zialübersetzungen serienmäßig ab Werk lieferbar sein muss bzw.

lieferbar gewesen sein musste, und dass diese Kombination in

 einer Stückzahl von mindestens 200 Einheiten bei der betreffen-

den Fahrzeugvariante verbaut worden sein musste.

s GRUPPE G – GETRIEBE
Der Artikel 9 der Gruppe-F-Bestimmungen wird dahingehend prä-

zisiert, dass im Getriebe ausschließlich die für die maximale

Gangzahl notwendigen Zahnradpaarungen vorhanden sein dürfen.

s GRUPPE H-LENKRADSCHLOSS
Der erste Absatz in Artikel 11 der Gruppe-H-Bestimmungen wird

ab sofort durch folgenden Text präzisiert:

„Das Lenkradschloss bzw. die Diebstahlsicherung muss, mit

Ausnahme von Slalom- und Rallyeveranstaltungen als auch

Fahrzeugen mit Straßenzulassung, außer Funktion gesetzt bzw.

ausgebaut werden.“

s GRUPPE CTC/CGT – HAUBENHALTER
Ab 2012 wird in den technischen Bestimmungen zu den Gruppen

CTC/CGT folgender Text ergänzt:

„Motorhaube und Kofferraumhaube

Je Haube müssen – mit Ausnahme des Slalomsports – mindestens

zwei zusätzliche Haubenhalter vorhanden sein, wobei die ur-

sprüngliche Verriegelungsvorrichtung ausgebaut oder unwirksam

gemacht werden muss. Nur im Rallye- und Slalomsport darf die

serienmäßige Verriegelungsvorrichtung der Motorhaube und der

Kofferraumhaube beibehalten werden.

Die Hauben müssen von außen – mit Ausnahme des Slalom- und

Rallyesports –, ohne Zuhilfenahme von Werkzeug oder anderen

Hilfsmitteln, zu öffnen sein.“

ALLGEMEINES
s LEISTUNGSGRENZE IM RALLYESPORT

Die in Artikel 4 des DMSB-Rallye-Reglements (siehe DMSB-

Handbuch, grüner Teil, Seite 125) und die im Vorstart 5-6/2011,

Seite 36, veröffentlichte Regelung, wird ab sofort durch folgende

ersetzt:

4. Zugelassene Fahrzeuge (Leistungsbegrenzung)

4.a) Für Fahrzeuge der FIA-Gruppen GT2 und GT3 ist die

Motorleistung auf 300 KW (+5% StVZO-Toleranz) be-

grenzt. Diese Fahrzeuge dürfen max. 300 KW in ihren

Fahrzeugpapieren stehen haben und benötigen ein

DMSB-Rallye-Datenblatt. Die Artikel 4.c und 4.d finden

hier keine Anwendung.

4.b) Für alle Fahrzeuggruppen (außer GT2 und GT3) gilt

grundsätzlich der Grenzwert von 221 KW (300 PS) (+5%

StVZO-Toleranz). Diese Fahrzeuge dürfen max. 221

KW/300 PS in ihren Fahrzeugpapieren stehen haben. 

4.c) Fahrzeuge mit mehr als 221 KW/300 PS sind start -

berechtigt, wenn das Mindestleistungsgewicht von 3,4

kg/PS bzw. 4,6 kg/KW eingehalten wird.

Beispiel: In den Fahrzeugpapieren stehen 321 PS. Das

Fahrzeug muss grundsätzlich 321 x 3,4 = 1091,4 kg wie-

gen. Dabei darf das im jeweiligen Gruppenreglement ge-

forderte Mindestgewicht nicht unterschritten werden.

Das Mindestleistungsgewicht des individuellen

Fahrzeuges wird ohne Insassen und ohne Nachfüllen

oder Ablassen von Flüssigkeiten ermittelt.

4.d) Bei der Nennung eines Fahrzeuges nach Art. 4.c (mehr

als 221 KW/300 PS) muss der Teilnehmer dem

Veranstalter die in den Fahrzeugpapieren eingetragene

Motorleistung und das tatsächliche Fahrzeuggewicht

angeben.

4.e) Das max. zulässige Gesamtgewicht des jeweiligen

Fahrzeuges darf nicht überschritten werden.

s DMSB-SACHVERSTÄNDIGE

Bei nachstehendem DMSB-Sachverständigen hat sich die Adresse

geändert. Herr Heinen ist in der SV-Liste aus dem Ort Wittlich zu

streichen und neu in Bitburg aufzunehmen:

BITBURG:

Dipl.-Ing. Bernd Heinen

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  

Industriestr. 16, 54634 Bitburg

Tel. 06561 96 13-0

Telefax: 06561 96 13-30

Mobil: 0160 3654658

E-Mail: bernd.heinen@de.tuv.com
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Hom.-Nr. Hersteller Modell zugelassen für

KS-001/04

TR 

Engineering 

(Recaro)

Bambini
Bambini-Klassen

(max. 115 kg)

KS-002/04 

nur bis 

31.12.2011!

HVT
Bambini

2004

Bambini-Klassen 

(max. 115 kg)

KS-003/05

TR 

Engineering 

(Recaro)

Youngster

World Formula; 

Klassen bis 

145 kg 

Gesamtgewicht

KS-004/05

TR 

Engineering 

(Recaro)

Youngster

alle Klassen 

bis 160 kg 

Gesamtgewicht

KS-005/06 

wird ersetzt durch: 

KS 2007-05/11

Abt 

Sportsline

Abt 

Aeroliner

Bambini-Klasse 

(max. 115 kg)

KS-006/06 

wird ersetzt durch: 

KS 2007-06/11

Abt 

Sportsline

Abt 

Aeroliner

Junior- und

VT-Klassen 

bis 160 kg 

Gesamtgewicht

KS 2007-02/11 TAD Bavaria Champion

Bambini-Klasse 

(alle Klassen 

bis 115 kg 

Gesamtgewicht)

KS-2010-01/10* 

KS 2007-03/11**

TAD Bavaria Rookie

alle Klassen 

bis 160 kg 

Gesamtgewicht

* vorläufige Homologation (galt nur bis Juni 2011)

** Homologation in Bearbeitung 

(wird die vorläufige Hom.: KS-2010-01/10 ersetzen)

fett gedruckt: bereits nach FIA-Spezifikation getestet

Die Liste aller DMSB-Sachverständigen finden Sie ausschließlich

auf unserer Internetseite www.dmsb.de unter Technik/Reglement,

Automobilsport, Wagenpässe.

KART-SPORT
s KART-SICHERHEIT

Gewichtsbonus für Senior-Klassen ab 2012
Vorbehaltlich der Zustimmung durch das DMSB-Exekutivkomitee

gilt ab 01.01.2012 ein 3 kg Gewichtsbonus bei Verwendung eines

DMSB-zugelassenen Sicherheitssitzes – analog Junioren – auch

für alle Seniorklassen.

Zulassung für DMSB-homologierte Sicherheits-Sitze ab 2012 –

Erinnerung und Update

Für die in der Altersklasse 8 – 13 (inkl. Bambini) vorgeschriebenen

Sicherheits-Sitze gelten die folgenden Bestimmungen:

Ab 2012 sind im DMSB-Bereich nur noch Sicherheits-Sitze zuläs-

sig, welche nach der strengeren FIA-Spezifikation von 2007 (FIA

Test Specification for Kart High Seats) getestet und homologiert

wurden.

Bis 31.12.2011 müssen alle bestehenden Sicherheits-Sitze ge-

mäß FIA-Spezifikation getestet worden sein; andernfalls erlischt

die Homologation.

Die Sitze der Hersteller TAD Bavaria (Bambini- + Junioren-Klassen)

und Abt Sportsline wurden bereits erfolgreich geprüft und werden

für 2012 re-homologiert.

Die FIA-Sitz-Prüfung des Herstellers TR Engineering (TRK) ist für

Mitte November 2011 geplant.

ACHTUNG: Die Bambini-Sitz-Homologation KS-002/04 des

Herstellers HVT (Hinterberger Verbundfaser Kunststofftechnik)

vom 01.04.2004 gemäß altem DMSB-Standard läuft wie bereits

angekündigt am 31.12.2011 aus. D.h. der HVT-Sitz darf ab

01.01.2012 nicht mehr verwendet werden.

DMSB-Homologationen Kart-Sicherheitssitze

(Stand: 01.08.2011)
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s DMSB-KART-REGLEMENT
DMSB-Kart-Reglement 2012
Das DMSB-Kart-Reglement wurde komplett überarbeitet (inkl.

neue Gliederung) und wird in Kürze auf der DMSB-Homepage ver-

öffentlicht.

Data Logging
Ab 2012 wird analog der CIK-Bestimmungen im DMSB-Bereich ein 

GPS zulässig sein.

Bambini-Motoren 2012 – Erinnerung
Ab 2012 kommt der neu entwickelte Bambini-Motor IAME Parilla

Waterswift zum Einsatz.

Um die Bambini-Klasse wieder attraktiver und kostengünstiger zu

machen, wird wie bereits im Vorstart 11-12/2010 angekündigt,

eine verbindliche Motor-Kaufoption im Reglement 2012 festge-

schrieben. Hierdurch soll auch die Abhängigkeit von Tunern sowie

kostenintensives Tunen unterbunden werden.

Für diese Regelung wird folgender neuer Artikel im Bambini-

Reglement 2012 aufgenommen:

„1.4 Obligatorische Kaufoption von Motoren

Die kompletten Motoren der 3 Podestplatzierten (Platz 1–3 gemäß

vorläufiger Ergebnisliste) müssen nach dem letzten Bambini-

Rennen der jeweiligen Veranstaltung für den offiziellen Verkaufs -

preis des Herstellers (Neupreis) zum Verkauf bereitgestellt werden.

Mit Abschluss des Nennvertrages erklären sich die Teilnehmer der

Veranstaltung mit der Kaufoption gemäß diesem Artikel einver-

standen. Eine Verweigerung stellt einen Reglementverstoß dar,

welcher vom DMSB geahndet wird.

Kaufberechtigt sind ausschließlich Mitbewerber der Bambini-

Klasse der betreffenden Veranstaltung, wobei max. 1 Motor pro

Mitbewerber/Team erworben werden darf. Darüber hinaus und un-

beschadet anderer Kaufbegehren hat der DMSB durch die

Sportkommissare vor Ort ein Vorkaufsrecht, welches innerhalb

der nachfolgenden Frist geltend gemacht werden kann.

Das Prozedere hierzu ist wie folgt vorgeschrieben:

a) Der komplette Motor (siehe nachfolgende Definition) der 3

Erstplatzierten wird von den Technischen Kommis saren nach

dem Rennen sichergestellt.

b) Kaufinteressenten müssen ihr Kaufbegehren (mit Angabe

der betreffenden Startnummer) bis max. 15 min nach Aus -

hang der vorläufigen Ergebnisliste bei den Sport kommis -

saren schriftlich (formlos) anmelden. Nach Ablauf dieser

Frist verfällt die Kaufoption.

c) Die Sportkommissare stellen nach Ablauf der vorgenannten

Frist den Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer her und in-

formieren diese über den weiteren Ablauf. Bei mehreren

Interessenten für ein und denselben Motor entscheidet das

Los. Die Auslosung wird durch die Sportkommissare durch-

geführt; gegen das Ergebnis ist kein Rechtsbehelf zulässig.

d) Nach Hinterlegung des Verkaufspreises in bar bei den

Sportkommissaren wird ein Kaufvertrag (DMSB-Vordruck)

ausgestellt, mit welchem der Verkäufer dem Käufer den be-

treffenden kompletten Motor im Beisein eines Technischen

Kommissars nach Abschluss der technischen Nach unter -

suchung übergibt. Sollte bei der technischen Nachunter -

suchung festgestellt werden, dass der Motor nicht reglement-

konform ist, hat der Käufer ein Rücktrittsrecht (gemäß

DMSB-Vordruck Kauf vertrag).

e) Der Verkäufer erhält gegen Vorlage des vollständig unter-

schriebenen Kaufvertrages von den Sportkommis saren den

hinterlegten Verkaufspreis.

Der komplette Motor umfasst:

- den gesamten Motor inkl. Kühler (jedoch ohne Motor bock)

- die gesamte Zündanlage (außer Batterie und am Lenkrad

 befestigtem Start-/Stopp-Schalter)

- den gesamten Ansaugtrakt, inkl. Vergaser, Dichtungen,

Ansauggeräuschdämpfer

- die Abgasanlage inkl. Krümmer (außer Auspuffhalter und 

evtl. Temperatursensor).“
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